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Foto: Dickow Pumpen GmbH & Co. KG

+ +

Kombinierte Produkte
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Foto: Dickow Pumpen GmbH & Co. KG

Inverkehrbringen

Produkt Baugruppe Einzelgeräte 
(Installation)

Kombinierte Produkte



5 Inverkehrbringen explosionsgeschützter kombinierter Geräte

Foto: Dickow Pumpen GmbH & Co. KG

Inverkehrbringen

Produkt Baugruppe Einzelgeräte 
(Installation)

Kombinierte Produkte

Prüfung des vollständigen Produktes, d.h. Konformitätsbewertung 
als ein Produkt, durch eine benannte Stelle 
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Foto: Dickow Pumpen GmbH & Co. KG

Inverkehrbringen

Produkt Baugruppe Einzelgeräte 
(Installation)

Kombinierte Produkte
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bestehen aus zwei oder mehr Teilgeräten 
(ggf. zusätzlichen Komponenten im Sinne von Art. 1c),

 die bereits einzeln ein Konformitätsverfahren   
durchlaufen haben oder

 nur teilweise ein Konformitätsverfahren 
durchlaufen haben.

 wird von einer verantwortlichen Person
(Hersteller der Baugruppe)

 als eine einzelne funktionale Einheit in 
Verkehr gebracht und/oder in Betrieb 
genommen.

Kombinierte Produkte
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Kombinierte Produkte
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Foto: Dickow Pumpen GmbH & Co. KG

+ +

Kombinierte Produkte, Installation

Inverkehrbringen

Produkt Baugruppe Einzelgeräte 
(Installation)
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Foto: Dickow Pumpen GmbH & Co. KG

+ +

Kombinierte Produkte, Installation
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Inverkehrbringen 
gemäß 2014/34/EU

Produkt
• Eine Konformitäts-

erklärung

Baugruppe
• Ein Produkt 
• Eine Konformitäts-

erklärung

Einzelgeräte 
(Installation)

• Mehrere Produkte
• Mehrere Konformitäts-

erklärungen

Bei Einzelgeräten ist eine Aussage über die Installation erforderlich:

Zusammenfügen der Einzelgeräte gemäß Betriebsanleitung „ohne neue 
Zündgefahr“. (ggf. Hersteller oder Arbeitgeber, Klärung nötig!)

"Stolpersteine" der Konformitäts- bzw. Herstellererklärung
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Besondere Bedingungen?

"Stolpersteine" der Konformitätserklärung

• Überwachungseinrichtungen (Füllstand, Temperatur und Durchfluss) sind auf 
die erforderlichen Schaltschwellen einzustellen und auf Funktionsfähigkeit zu 
prüfen. Ein Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre darf erst nach erfolgreicher 
Überprüfung erfolgen.

• Ein Betrieb ohne die festgelegten Überwachungseinrichtungen ist durch den 
Betreiber auszuschließen. Für die Überwachungseinrichtungen ist ein 
Zündschutzsystem Typ b1 nach EN ISO 80079-36:2016 erforderlich.

• Das Erreichen der Überwachungsgrenzwerte muss zum Abschalten der 
Tauchpumpe führen.

 Bei Zündquellenüberwachungen ist eine Aussage 
über die Funktionale Sicherheit (b1) der jeweiligen 
Schleife (loop) erforderlich.

 Nachweis des Explosionsschutzes der Produkte und 
ggf. Nachweis der Eigensicherheit bei der Errichtung

Warum 3 x „b1“?
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"Stolpersteine" der Konformitätserklärung
Zündquellenüberwachung durch ein Zündschutzsystem „b1“:  EN ISO 80079-37:2016
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"Stolpersteine" der Konformitätserklärung

„Der Zuverlässigkeitsnachweis für ein 
Zündschutzsystem kann auf Geräten 
und Komponenten basieren, für die 
Aussagen nach den oben genannten 

Normen vorliegen.“

Zündquellenüberwachung durch ein Zündschutzsystem „b1“:  EN ISO 80079-37:2016
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"Stolpersteine" der Konformitätserklärung
Zündquellenüberwachung durch ein Zündschutzsystem „b1“:  EN ISO 80079-37:2016

*Anforderungen an die funktionale Sicherheit z. B. SIL 1 (EN 61508)

** Stand der Technik nachgewiesen durch aktuelle CE
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Inverkehrbringen explosionsgeschützter 
kombinierter Geräte

Technische Dokumentation des Herstellers:

• Hinterlegung bei der benannten Stelle (Kat. 2)
• Aufbewahrung beim Hersteller (Kat. 3)

 Vollständige Spezifikation der für den 
Explosionsschutz relevanten Aspekte einschl. 
relevanter Testergebnisse

 Darstellung, wie die Anforderungen der relevanten 
Europäischen Normen bei Entwurf und Herstellung 
berücksichtigt wurden

• Begleitdokumente (Betriebsanleitung und CE) für den 
Anwender

Inverkehrbringen explosionsgeschützter kombinierter Geräte
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Inverkehrbringen explosionsgeschützter 
kombinierter Geräte

Technische Dokumentation des Herstellers:

Soll mindestens enthalten:

 Bericht über die Zündgefahrenbewertung
 Beschreibung des Gerätes (bestimmungsgemäße Verwendung)
 Konstruktions- und Herstellungszeichnungen
 Beschreibungen, die zum Verständnis der

Zeichnungen notwendig sind
 Werkstoffzertifikate
 Prüfberichte
 Bedienungsanleitung

Inverkehrbringen explosionsgeschützter kombinierter Geräte
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Inverkehrbringen explosionsgeschützter 
kombinierter Geräte

Bedienungsanleitung (auszugsweise)
• Informationen, mit denen das Gerät 

gekennzeichnet wurde
• Wartungsinformationen 
• Beschreibung des bestimmungsgemäßen 

Gebrauchs
• Zusammenstellung der Gefährdungen und der 

zugehörigen Schutzmaßnahmen 
• Anweisungen für die sichere Verwendung (einschl. 

Prüfung vor Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfung, 
Umrüstung usw., bis zur Entsorgung)

• Gefahrenbereiche um das Gerät
• Druck-, Temperaturbereiche und andere Grenzwerte
• Vorhersehbarer Fehlgebrauch
• Geräteliste mit Erklärung über den Zusammenbau 

(Zündschutz, ggf. Nachweis der Eigensicherheit, Funktion 
des Zündschutzsystems, funktionale Sicherheit und 
Änderungsoptionen)

Inverkehrbringen explosionsgeschützter kombinierter Geräte
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Inverkehrbringen explosionsgeschützter 
kombinierter Geräte

Technische Dokumentation des Herstellers:

Aufbewahrungspflicht: 10 Jahre nach dem 
Inverkehrbringen des letzten Gerätes

Wird von der Benannten Stelle NICHT kontrolliert, 
sondern nur archiviert (betrifft nur Kategorie 2)

Kann auch auf elektronisch lesbaren Datenträgern 
hinterlegt werden (Herstellerverantwortung)

Inverkehrbringen explosionsgeschützter kombinierter Geräte
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Inverkehrbringen explosionsgeschützter 
kombinierter Geräte

• Stand der Technik: Hinweis aus EN ISO/IEC 80079-34:2020; 7.5.3

Inverkehrbringen explosionsgeschützter kombinierter Geräte
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Stand der Technik - Normenänderungen

Hersteller ist verantwortlich für sein Produkt

Normenänderungen betreffen NICHT die 
GSGA

Normenänderungen betreffen die GSGA

Der Hersteller befindet, dass sein Produkt von den 
Änderungen nicht betroffen ist.

Vorgängernorm erfüllt 
weiterhin die GSGA

Vorgängernorm erfüllt 
die GSGA NICHT mehr

Der Hersteller befindet, dass sein Produkt nur 
minimal (z.B. formal) von den Änderungen 
betroffen ist.

Weiter wie Spalte 
rechts

Neues Konformitäts-
bewertungsverfahren 
notwendig

Sein Produkt ist nur minimal betroffen, aber kleine 
Konstruktionsänderungen bzw. zusätzliche Tests 
werden gefordert

Inverkehrbringen explosionsgeschützter kombinierter Geräte
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